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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

Der Bundesrat schickte im Mai Vorschläge einer Expertenkommission für eine Revision
der Regelung des Verfahrens bei der internationalen Rechtshilfe in die
Vernehmlassung. Das Ziel einer Beschleunigung des Verfahrens soll insbesondere
dadurch erreicht werden, dass die Einsprachemöglichkeiten auf die Schlussverfügung
über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe beschränkt werden. Damit könnte
eine jahrelange Blockierung der Ermittlungsarbeit durch Einsprachen auf
verschiedenen Stufen, wie dies beispielsweise im Fall des philippinischen Staatschefs
Marcos geschehen ist, verhindert werden. Auf eine Zentralisierung des Verfahrens
möchten die Experten hingegen verzichten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.05.1993
HANS HIRTER

Ende März legte der Bundesrat die Botschaft für eine Revision des Rechtshilfegesetzes
von 1981 sowie des Bundesgesetzes zum Staatsvertrag mit den USA zur gegenseitigen
Rechtshilfe vor. Die Revision hat vor allem eine Vereinfachung und Beschleunigung der
Verfahren zum Ziel. Hauptsächliche Massnahmen dazu sind eine Reduktion der
möglichen Rechtsmittel und eine Beschränkung der Beschwerdelegitimation auf
persönlich und unmittelbar Betroffene. Grundsätzlich soll den Rechtsmitteln keine
aufschiebende Wirkung mehr zukommen. Die Anfechtbarkeit von Entscheiden bis vor
Bundesgericht soll auf die Schlussverfügung über die Gewährung und den Umfang der
Rechtshilfe beschränkt werden; gegen den Eintretensentscheid wäre hingegen keine
Einsprache mehr möglich. Auf eine Zentralisierung der Verfahren bei einer Bundesstelle
möchte der Bundesrat aus föderalistischen Gründen verzichten. Er schlägt jedoch für
Verfahren, die mehrere Kantone betreffen, eine einheitliche Regelung für alle Kantone
sowie grössere Kompetenzen des Bundesamtes für Polizeiwesen vor. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.1995
HANS HIRTER

Der Nationalrat stimmte der bundesrätlichen Vorlage in der Dezembersession zu. Ein
Antrag der Linken, auch Rechtshilfebegehren im Zusammenhang mit
Steuerhinterziehung und Kapitaltransfers (sogenannte Fluchtgelder) zuzulassen, wurde
mit 100:62 Stimmen abgelehnt. Ein Antrag der vorberatenden Kommission, den
Untersuchungsrichtern zu gestatten, beschlagnahmte Dokumente von
Geheimnisträgern wie Anwälten und Banken auch ohne Rechtshilfebegehren an
ausländische Richter auszuliefern, fand ebenfalls keine Mehrheit. Bei der Ausgestaltung
des Rekursrechts setzte sich die Version des Bundesrates durch, die
Einspracheberechtigung auf direkt und persönlich Betroffene zu beschränken; der
Antrag, den Banken bei Rechtshilfegesuchen gegen ihre Kunden explizit das
Rekursrecht abzuerkennen, blieb jedoch in der Minderheit. Die Reduktion der
Rekursmöglichkeiten wurde gutgeheissen. Bis vor Bundesgericht weiterziehbar soll aber
nicht wie vom Bundesrat vorgeschlagen die Schluss-, sondern die Eintretensverfügung
sein. Der Nationalrat verspricht sich davon eine Beschleunigung, da die Bearbeitung
eines Gesuches während der Behandlung des Rekurses, welchem keine aufschiebende
Wirkung mehr zukommt, weitergeführt werden kann. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.12.1995
HANS HIRTER

Die Revision des Rechtshilfegesetzes von 1981 sowie des Bundesgesetzes zum
Staatsvertrag mit den USA zur gegenseitigen Rechtshilfe konnte im Berichtsjahr
verabschiedet werden. Auch im Ständerat war Eintreten unbestritten. In der
Detailberatung hielt er sich, wie bereits die grosse Kammer, weitgehend an den
Vorschlag des Bundesrates. Er entschied sich in bezug auf den Zeitpunkt von
Einsprachemöglichkeiten gegen den Nationalrat und sprach sich für die vom Bundesrat
vorgeschlagene Beschränkung der Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht auf
die Schlussverfügung – und nicht auf den Eintretensentscheid – aus. Einen Antrag Marty
(fdp, TI), der zur Beschleunigung der Verfahren vorschlug, dass diese Beschwerde unter
Auslassung der kantonalen Instanzen direkt ans Bundesgericht zu richten sei, lehnte der
Rat mit Stichentscheid des Präsidenten ab. Auch Bundesrat Koller hatte dies als nicht
sinnvoll bezeichnet, da daraus eine Überbelastung des Bundesgerichts entstehen
würde. Dieses hätte nicht nur bedeutend mehr Beschwerden zu beurteilen als heute, es

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.1996
HANS HIRTER
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könnte sich zudem nicht mehr auf die verfahrensmässigen Aspekte konzentrieren,
sondern müsste sich auch materiell mit allen Fällen auseinandersetzen. 4

In der Differenzbereinigung fügte sich der Nationalrat dem Entscheid, dass das
Weiterziehen von Einsprachen bis vor das Bundesgericht nur für die Schlussverfügung
zulässig sein soll. Die Kommissionsmehrheit hatte den Vorschlag von Ständerat Marty
übernommen, dabei die kantonalen Rekursinstanzen zu überspringen; sie unterlag
jedoch im Plenum mit 89 zu 57 Stimmen. In der Schlussabstimmung enthielten sich im
Nationalrat die Sozialdemokraten und die meisten Grünen der Stimme. Die SP
begründete ihren Protest mit dem ihrer Ansicht nach noch unzureichenden Abbau der
Rekursmöglichkeiten und dem Verzicht auf den Einbezug der Steuerhinterziehung als
rechtshilfefähiges Delikt.
Der Bundesrat setzte das neue Gesetz auf den 1. Februar 1997 in Kraft. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.10.1996
HANS HIRTER

Die Räte befanden 2010 über das Bundesgesetz über die Rückerstattung
unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen, das
aufgrund eines Postulats Gutzwiller (fdp, ZH) aus dem Jahr 2007 verfasst wurde. Die
bisherige Praxis zur Abwehr unerwünschter Vermögenswerte stützte sich auf das
Geldwäscherei- und das Rechtshilfegesetz. Das bisherige Rechtshilfeverfahren griff
allerdings in Staaten ohne rechtsstaatliche Strukturen ins Leere und der Bundesrat
musste sich bisher bei der Sperrung von Geldern auf eine Verordnung stützen. Mit dem
neuen Gesetz sollte die Grundlage geschaffen werden, mit der Gelder ohne
strafrechtliche Verfolgung eingezogen werden und der Bevölkerung des Herkunftsstaats
zurückerstattet werden können. Der Ständerat stimmte dem Entwurf des Bundesrats
mit zwei Ergänzungen zu, die zum einen die Sperrdauer für die Vermögenswerte
verlängern und zum anderen als Ziel der Rückerstattung nicht nur die Verbesserungen
der Lebensbedingungen der Bevölkerung, sondern auch die Stärkung der
Rechtsstaatlichkeit festlegten. Im Nationalrat hatte der Nichteintretensantrag der SVP
keine Chance. In der anschliessenden Debatte wurden Minderheitsanträge sowohl der
Ratslinken, die NGOs stärker einbinden wollte, wie auch der Ratsrechten, der das
Gesetz insgesamt zu weit ging, abgelehnt. Im Ständerat wurde das Gesetz einstimmig
und im Nationalrat mit 161 zu 32 Stimmen verabschiedet. Es soll bereits Anfang 2011
Anwendung finden, um das blockierte Vermögen des haitianischen Ex-Diktators
Duvalier dem von einem schweren Erdbeben heimgesuchten Inselstaat
zurückzugeben. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.2010
MARC BÜHLMANN

Der Ständerat hat in der Wintersession einstimmig einer zehnjährigen Verlängerung des
bis 2013 befristeten Bundesgesetzes über die Zusammenarbeit mit den internationalen
Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts
zugestimmt. Damit bleibt die Schweiz in der Lage, den internationalen Ad-hoc-
Gerichten in Ex-Jugoslawien und in Ruanda sowie deren Folgegerichten Rechtshilfe
leisten zu können. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2012
NADJA ACKERMANN

Wenig Anlass zu Diskussionen gab eine Teilrevision des Bundesgesetzes über die
Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender
Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Die beantragte Änderung sah vor, dass
das auf Ende 2013 befristete Bundesgesetz weitere zehn Jahre in Kraft bleiben soll,
damit die Zusammenarbeit der Schweiz mit den Gerichten für Ex-Jugoslawien und
Ruanda, dem Spezialgerichtshof für Sierra Leone und dem Internationalen
Residualmechanismus für die Ad-hoc-Strafgerichte weiterhin geregelt ist. Nach dem
Ständerat brachte auch der Nationalrat keine Änderungsvorschläge an, worauf die
Vorlage in der Schlussabstimmung im Ständerat einstimmig und in der grossen Kammer
mit 187 zu 2 Stimmen verabschiedet wurde. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.2013
NADJA ACKERMANN
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Bislang stützte sich der Bundesrat bei der Sperrung von Vermögenswerten auf das
verfassungsrechtlich verankerte Notrecht. Mit einem 2013 in die Vernehmlassung
geschickten Entwurf zu einem Gesetz über die Potentatengelder wollte der Bundesrat
nun eine klare Grundlage für die Sperrung und die Rückerstattung verbrecherisch
erworbener Vermögenswerte ausländischer Staatsmänner schaffen. Neben der
Kodifizierung der bisherigen Praxis sah der Entwurf eine beachtenswerte Neuerung vor:
Die Schweiz sollte auch ausserhalb des Rechtshilfegesuches dem Herkunftsstaat
Informationen über allfällige Bankkonten von gefallenen Potentaten liefern. Das
geplante Gesetz wäre das erste seiner Art weltweit. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.05.2013
NADJA ACKERMANN

Die Sperrung und Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte
ausländischer, politisch exponierter Personen soll sich künftig auf eine gesetzliche
Grundlage stützen können. Im Mai 2014 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zu
einem entsprechenden Gesetzesentwurf, dessen Ausarbeitung auf eine im Kontext des
Arabischen Frühlings überwiesene Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurückging.
Hatte sich der Bundesrat bei den Vermögenssperrungen gegen Personen aus dem
Umfeld der gestürzten Präsidenten Ben Ali (Tunesien) und Mubarak (Ägypten) noch auf
die Verfassung gestützt, soll in Zukunft ein eigenes, die bisherige Praxis
zusammenfassendes Bundesgesetz die Voraussetzungen für die Anordnung der
Sperrung, Einziehung und Rückerstattung von Potentatengeldern regeln. Der
Gesetzesentwurf ist Teil der seit den 1980er Jahren laufenden, proaktiven
Rückerstattungspolitik und zielt unter anderem auf die Wahrung der Reputation des
schweizerischen Finanzplatzes und die Bekämpfung der Straflosigkeit. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.05.2014
NADJA ACKERMANN

Datenschutz und Statistik

Die Kommission des Ständerates hatte hingegen die Behandlung der zum
Datenschutzgesetz gehörenden Revisionen der Bundesgesetze über die
Bundesstrafrechtspflege bzw. über die internationale Rechtshilfe zurückgestellt. Sie
wollte damit insbesondere den Einbezug der Erkenntnisse und Forderungen der PUK in
Bezug auf den Datenschutz im Bereich der Bundesanwaltschaft ermöglichen. In einer
Zusatzbotschaft präsentierte der Bundesrat im Herbst seine neuen Anträge. Er schlug
darin vor, dass auch für das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren des Bundes
datenschutzrechtliche Grundsätze verankert werden sollen. Die datenschützerischen
Vorschriften für die präventive Tätigkeit der Bundesanwaltschaft sollen hingegen erst in
einem späteren Staatsschutzgesetz festgelegt werden. Politisch brisanter waren die
beantragten Änderungen, im Bereich der Rechtshilfe, d.h. vor allem der
Informationstätigkeit des Bundes für die Behörden der Kantone und des Auslandes. So
soll das 1986 definitiv vom Bund in Betrieb genommene automatisierte
Fahndungssystem RIPOL eine gesetzliche Grundlage erhalten. Diese definiert unter
anderem den Verwendungszweck der Daten und die Stellen, denen diese Daten
weitergegeben werden dürfen. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1990
HANS HIRTER
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